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365 Anderung der Aligemeinverfiigung vom 2. Oktober 2020
zur regionalen Anpassung der Coronaschutzverordnung
an das Infektionsgeschehen in der Stadt Koln
vom 9. Dezember 2020

Auf Grund der §§ 28a Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 9, 28 und 30 des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBI. |
S. 1045) in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit
§§ 16, 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 der Coronaschutzverordnung NRW
(CoronaSchVO) vom 30.11.2020 wird die Allgemeinverfligung
der Stadt Kéln vom 2.10.2020 zur regionalen Anpassung der
CoronaSchVO an das Infektionsgeschehen in der Stadt Kéin
wie folgt gedndert:

Es wird in Nr. 6b (Alkoholverkaufsverbot) am Ende folgender
Satz eingefugt:

sDer Verkauf und die Abgabe warmer oder heiBer alkoholhal-
tiger Getranke wie Gliihwein, Punsch, Tee mit Rum usw. sind
im ganzen Stadtgebiet montags bis donnerstags ab 16 Uhr
und freitags bis sonntags ab 15 Uhr, jeweils bis 6.00 Uhr des
Folgetags, verboten.”

Die Anderung der Allgemeinverfiigung tritt am Tage nach der
offentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Begrindung:
Die infektiologische Bedeutung von Zusammentreffen von

Personen unter Alkoholeinfluss wurde bereits in friiheren An-
derungsverfligungen dargestellt. Der Ausschank von Glihwein
und anderen erwdrmten alkoholischen Getranken hat sich nun
als priméarer Treiber fir Ansammlungen der infektiologisch be-
denklichen Art erwiesen. Diese Ansammlungen beschrénken
sich nicht auf einzelne Bereiche, sodass eine stadtweite Re-
gelung geboten ist.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Anderung der Allgemeinverfligung kénnen Sie
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Kéln, Kéln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. NieBen



Amtsblatt der Stadt KoIn Ausgegeben am 9. Dezember 2020 Sondernummer 99 Seite 1586

Postvertriebsstiick — Entgelt bezahlt
G 2663

Redaktionsschluss: Freitag 12 Uhr
Herausgeberin: Stadt Koln - Die Oberblrgermeisterin
Redaktion: Amt fiir Presse- und Offentlichkeitsarbeit, Laurenzplatz 4, 50667 K&ln, Zimmer 2;
Telefon 0221/221-26483, Fax 0221/221-37629, E-Mail: amtsblatt@stadt-koeln.de
Fur die inhaltliche Richtigkeit der Verdffentlichung sind die jeweiligen Amter und Dienststellen verantwortlich.
Druck: rewi druckhaus, Reiner Winters GmbH, WiesenstraBe 11, 57537 Wissen, Telefon 027 42/9323-0, E-Mail: druckhaus@rewi.de, www.rewi.de
Dieses Produkt wurde auf PEFC-zertifizierten Papieren produziert, PEFC/04-31-0829.
Erscheint wochentlich jeweils mittwochs. ISSN 0172-2522, Einzelpreis 1,50 €
Jahresabonnement: 79,50 € einschlieBlich Versand. Abbestellungen sind der Stadtverwaltung Koin
bis zum 30.11. eines jeden Jahres schriftlich mitzuteilen.
Das Abonnement kann nur zum jeweiligen Jahresende gekiindigt werden und muss im Voraus entrichtet werden.
Die evtl. erforderliche Anfertigung von Fotokopien wird entsprechend der Verwaltungsgebihrensatzung in der jeweils gultigen Fassung berechnet.
Das Amtsblatt kann gebUhrenfrei im Birgerbiro, Laurenzplatz 4, 50667 Koln sowie gegen Tagesentgelt von 1,00 € in der
Zentralbibliothek der StadtBibliothek K&ln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Kd&in, eingesehen werden.



	Amtsblatt der Stadt Köln, 51. Jahrgang  G2663, ausgegeben am 9. Dezember 2020, Sondernummer 99
	Inhalt 
	365 Änderung der Allgemeinverfügung vom 2. Oktober 2020 zur regionalen Anpassung der Coronaschutzverordnung an das Infektionsgeschehen in der Stadt Köln vom 9. Dezember 2020 





